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1. Was leistet die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung? 

 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, 
dass der Versicherungsnehmer wegen eines 
bei Ausübung beruflicher Tätigkeit begange-
nen Verstoßes aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen für einen Vermögens-
schaden verantwortlich gemacht wird. 
 
Dies gilt auch, wenn der Verstoß von einer 
Person begangen wurde, für die er einzutre-
ten hat. 

 
 
2. Welche Tätigkeiten sind versichert? 
 
2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der freiberuflich 
ausgeübten Tätigkeit als Rechtsanwalt. 

 
Versicherungsschutz besteht für 

 
2.1.1 die weltweite Tätigkeit im Zusammenhang mit 

der Beratung und Beschäftigung mit europäi-
schem Recht sowie dem Recht der Türkei 
und außereuropäischer Hoheitsgebiete euro-
päischer Staaten, die der Europäischen 
Union oder dem Europäischen Wirtschafts-
raum angehören; 

 
2.1.2 Tätigkeiten vor europäischen Gerichten sowie 

Gerichten der in Ziffer 2.1.1 genannten Ho-
heitsgebiete in europäischem Recht oder 
dem Recht des jeweiligen Hoheitsgebietes. 
Vor türkischen Gerichten besteht Versiche-
rungsschutz auch in türkischem Recht; 

 
2.1.3 die weltweite Inanspruchnahme des Versi-

cherungsnehmers für Haftpflichtansprüche 
aus der Beratung und Beschäftigung mit 
europäischem Recht. 

 
Lediglich für den besonderen Fall, dass der 
Versicherungsnehmer vor einem außereuro-
päischen Gericht in Anspruch genommen 
wird, besteht Versicherungsschutz nur in 
Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destpflichtversicherungssumme. 

 
2.2 Versicherungsschutz besteht auch für die: 
 
2.2.1 Tätigkeit als 
 

a) Abwickler einer Praxis gemäß § 55 
BRAO, Zustellungsbevollmächtigter ge-
mäß § 30 BRAO; 

 
b) Notarvertreter für die Dauer von 60 Ta-

gen innerhalb eines Versicherungsjah-
res; 

 
c) Vermittler, Schlichter, Schiedsrichter und 

Mediator gemäß § 18 BORA; 
 
 
 

2.2.2 Erstellung von Bescheinigungen gemäß        
§ 270b Absatz 1 InsO; 
 

2.2.3 geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersa-
chen (§ 3 Ziffer 1 StBerG); 
 

2.2.4 gesetzliche Haftpflicht 
 

a) von Vertretern des Versicherungsneh-
mers aus der Vertretertätigkeit, solange 
der Versicherungsnehmer an der Aus-
übung seines Berufes gehindert ist. Die 
Mitversicherung besteht nicht, soweit 
der Vertreter durch eine eigene Versi-
cherung Versicherungsschutz hat; 

 
b) der Erben des Versicherungsnehmers. 

Voraussetzung ist, dass die zugrunde 
liegenden Verstöße bis zur Bestellung 
eines Praxisabwicklers oder bis zur Pra-
xisveräußerung vorgekommen sind. 
Dies gilt längstens bis zu 8 Wochen 
nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers; 

 
2.2.5 Verwahrung von Fremdgeldern und anderen 

Vermögenswerten im Sinne von § 43a Absatz 
5 BRAO in Verbindung mit § 4 BORA. 

 
Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 
Versicherungsnehmer wegen einer fahrlässi-
gen Verfügung über Beträge, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit einer Rechtsan-
waltstätigkeit auf ein Anderkonto eingezahlt 
sind, von dem Berechtigten in Anspruch ge-
nommen wird. 
 
Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme des 
Versicherungsnehmers aus fahrlässigen Ver-
fügungen über fremde Gelder, die zur alsbal-
digen Anlage auf ein Anderkonto in Verwah-
rung genommen und ordnungsgemäß ver-
bucht sind; 
 

2.2.6 Tätigkeit als (vorläufiger) Insolvenzverwalter, 
(vorläufiger) Sonderinsolvenzverwalter, (vor-
läufiger) Sachwalter. 

 
Hierbei sind mitversichert Vermögensschä-
den wegen Haftpflichtansprüchen, 

 
a) welche daraus resultieren, dass der Be-

trieb des Schuldners ganz oder teilweise 
fortgeführt wird; 

 
b) aus §§ 34, 69 AO und vergleichbaren 

Fällen der persönlichen Haftung wegen 
Nichtabführung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen oder anderen öffentli-
chen Abgaben, sofern nicht wissentlich 
vom Gesetz abgewichen wurde; 

 
c) welche darauf beruhen, dass Versiche-

rungsverträge nicht oder nicht ordnungs-
gemäß abgeschlossen, erfüllt oder fort-
geführt werden. Es sei denn, es wurde 
bewusst davon abgesehen; 



 
 
 
 

 
d) bei Fehl- oder Doppelüberweisungen so-

wie Fehlern bei der Auszahlung der In-
solvenzquote und der Abrechnung des 
Insolvenzgeldes; 

 
e) durch vorsätzliche Straftaten gegen das 

Vermögen des Insolvenzschuldners 
durch das Personal des Versicherungs-
nehmers wie auch des Insolvenzschuld-
ners. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen fahrlässiger 
Verletzung seiner Aufsichts- und Über-
wachungspflicht in Anspruch genommen 
wird; 

 
f) gegen den Versicherungsnehmer wegen 

Pflichtverletzung von Angestellten des 
Insolvenzschuldners, derer er sich zur 
Mitwirkung bei der Ausübung seiner Tä-
tigkeit bedient. Dies gilt auch für die An-
gestellten, Sozien/Partner/Gesellschaf-
ter und freien Mitarbeiter des Versiche-
rungsnehmers; 

 
2.2.7 Tätigkeit als Treuhänder nach der Insolvenz-

ordnung, Vergleichsverwalter, gerichtlich be-
stellter Liquidator, Zwangsverwalter, Seques-
ter und Mitglied eines (vorläufigen) Gläubiger-
ausschusses; 

 
2.2.8 Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichtsrates, 

Beirates, Stiftungsrates oder ähnlicher Gre-
mien, soweit die dem Verstoß zugrunde lie-
gende Tätigkeit einer anwaltlichen Berufsaus-
übung entspricht. 

 
Ansprüche aus der Tätigkeit als Leiter, Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglied von priva-
ten Unternehmungen, Vereinen, Verbänden 
und als Angestellter sind auch im Rahmen 
der mitversicherten Tätigkeiten vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen; 

 
2.2.9 Tätigkeit als Mitglied satzungsgemäß einge-

richteter Gremien von Anwaltskammern (nicht 
Versorgungswerke) sowie anwaltlichen be-
rufsständischen Vereinen, sofern hierfür nicht 
anderweitig Versicherungsschutz besteht; 

 
2.2.10 Tätigkeit als Testamentsvollstrecker, Nach-

lasspfleger, Nachlassverwalter, Vormund, Be-
treuer, Pfleger und Beistand; 
 

2.2.11 Tätigkeit als Gutachter, Referent, Dozent und 
Autor auf rechtswissenschaftlichem Gebiet. 

 
 
3. Welche Schäden sind versichert? 
 
3.1 Vermögensschäden 
 

Versichert sind Vermögensschäden. Dies 
sind Schäden, die weder Personen- noch 
Sachschäden sind, noch sich aus solchen 
Schäden herleiten. 
 
 

 
Personenschäden sind Schäden durch Ver-
letzung des Körpers, Schädigung der Ge-
sundheit oder Tötung von Menschen. Sach-
schäden sind Schäden durch Beschädigung, 
Verderben, Vernichtung oder Abhandenkom-
men von Sachen. 

 
Mitversichert sind auch 

 
3.1.1 immaterielle Schäden gemäß § 253 Absatz 2 

BGB (Schmerzensgeld). Dies gilt nur, soweit 
diese Rechtsgüter Gegenstand des Mandats-
verhältnisses sind; 

 
3.1.2 Schäden, die durch Freiheitsentziehung ver-

ursacht wurden (Straf- oder Untersuchungs-
haft, Unterbringung); 

 
3.1.3 Ansprüche von Mandanten infolge von Ver-

stößen im Zusammenhang mit § 11 Geldwä-
schebekämpfungsgesetz, auch durch Geld-
wäschebeauftragte; 

 
3.1.4 Ansprüche aus der Verletzung von Daten-

schutzgesetzen. 
 
3.2 Sachschäden 
 

Mitversichert sind Ansprüche wegen Sach-
schäden 

 
a) an Akten und anderen Schriftstücken, 
 
b) an sonstigen beweglichen Sachen - so-

weit hierfür kein anderweitiger Versiche-
rungsschutz besteht -, 

 
die der Versicherungsnehmer zur Ausübung 
seiner versicherten Tätigkeit benötigt. Versi-
chert sind auch die sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Sachschäden, die entstehen durch Abhan-
denkommen von Schlüsseln, Geld, Wertsa-
chen, Inhaberpapieren und in blanko indos-
sierten Orderpapieren. Diese Ausschlussbe-
stimmung gilt nicht für Wechsel, die abhan-
den kommen. 

 
 
4. Was ist der Versicherungsfall? 
 

Versicherungsfall ist der Verstoß, der mögli-
cherweise Haftpflichtansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer oder mitversicherte 
Personen zur Folge haben könnte. 

 
Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlas-
sung verursacht, gilt: Der Verstoß gilt als an 
dem Tag begangen, an dem die versäumte 
Handlung spätestens hätte erfolgen müssen, 
um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

5. Was gilt bei gemeinschaftlicher Berufs-
ausübung? 

 
5.1 Sozien 
 
5.1.1 Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren 

Beruf nach außen hin gemeinschaftlich aus-
üben. Dabei ist es unerheblich, wie die ver-
traglichen Beziehungen untereinander (In-
nenverhältnis) geregelt sind. Wer als Mitglied 
einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig 
wird, gilt insoweit nicht als Sozius. 

 
5.1.2 Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius 

gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der 
Versicherer tritt für diese zusammen mit einer 
einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Die-
ser Durchschnittsversicherungsschutz be-
steht (nach Maßgabe der Ziffer 16.1) auch 
zugunsten eines Sozius, der nicht Versiche-
rungsnehmer ist. 

 
5.1.3 Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 10, der in 

der Person eines Sozius vorliegt, geht zu 
Lasten aller Sozien. 

 
5.1.4 Für die in Ziffer 5.1.2 erwähnte Durchschnitts-

leistung gilt Folgendes: 
 
a) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme 

wird berechnet, indem zunächst bei je-
dem einzelnen Sozius festgestellt wird, 
wie viel er vom Versicherer zu erhalten 
hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, al-
lein einzutreten hätte (fiktive Leistung). 
Die Summe dieser fiktiven Leistung wird 
dann durch die Zahl aller Sozien geteilt. 

 
b) Bezüglich der Kosten sind die Bestim-

mungen in Ziffer 9.6 in sinngemäßer 
Verbindung mit den vorstehenden Be-
stimmungen anzuwenden. 

 
5.2 Versicherungsschutz für Sozietäten, Ge-

sellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), 
Partnerschaften und juristische Personen 

 
5.2.1 Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesell-

schaft (Sozietät/GbR/Partnerschaft/GmbH/ 
AG) für sich selbst Versicherung, bezieht sich 
der Versicherungsschutz für diese Gesell-
schaft auf die den Sozien, Gesellschaftern 
von Personengesellschaften, Partnern, Ge-
schäftsführern, Vorständen, Aufsichtsräten, 
Beiräten und Angestellten oder sonstigen 
Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer 
Berufstätigkeit bedient, zur Last fallenden 
Verstöße. 

 
5.2.2 Werden neben oder anstelle der in Ziffer 

5.2.1 genannten Berufsträgergesellschaften 
deren Organe und/oder Angestellte (im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit für die Berufs-
trägergesellschaft) in Anspruch genommen, 
besteht für diese gleichfalls Versicherungs-
schutz. 

 
 

Liegt in diesem Fall das gleiche behauptete 
Berufsversehen zugrunde, so liegt ein ein-
heitlicher Schadensfall vor. 

 
5.3 Zurechnung 
 
5.3.1 In der Person des Verstoßenden gegebene 

Umstände, die den Versicherungsschutz be-
einflussen, werden dem Versicherungsneh-
mer zugerechnet. Das gilt nicht, wenn Ange-
stellte (nicht Sozien, Gesellschafter von Per-
sonengesellschaften, Partner, Geschäftsfüh-
rer, Vorstände, Aufsichtsräte, Beiräte) des 
Versicherungsnehmers oder sonstige Perso-
nen, deren er sich zur Erfüllung seiner Be-
rufstätigkeit bedient, in Erfüllung dieser Tätig-
keit von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder 
Bedingung des Auftraggebers wissentlich ab-
gewichen sind oder sonst ihre Pflichten wis-
sentlich verletzt haben. 

 
5.3.2 Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 

Versicherungsnehmer als Sozius einer So-
zietät (GbR)/Partner einer Partnerschaft tätig 
ist und der Versicherungsnehmer als Ge-
samtschuldner und/oder die Gesellschaft in 
Anspruch genommen wird. 
 
Hierbei besteht Versicherungsschutz für Ver-
stöße des Versicherungsnehmers oder seiner 
Sozien/Partner, die während der Laufzeit des 
Versicherungsvertrages begangen wurden. 
 

5.3.3 Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 
Versicherungsnehmer im Rahmen seiner ver-
sicherten Tätigkeit akzessorisch für Verstöße 
eines berufsfremden Sozius/Partners in An-
spruch genommen wird. 

 
5.3.4 Ziffern 5.3.1 bis 5.3.3 gelten auch, wenn die 

Inanspruchnahme als Gesellschaft aufgrund 
von Rechtscheinsgrundsätzen erfolgt (Au-
ßengesellschaft/Scheinsozietät/Scheinpart-
nerschaft). 

 
5.4 Versicherungsschutz für die Ein- und Aus-

trittshaftung 
 
5.4.1 Eintrittsversicherung: Wird der Versiche-

rungsnehmer als eintretender Sozius/Partner 
für Verstöße in Anspruch genommen, die vor 
Eintritt in die Gesellschaft begangen wurden 
(§§ 28, 128, 130 HGB), so besteht Versiche-
rungsschutz. 

 
Versicherungsschutz besteht auch für eine 
Inanspruchnahme nach § 8 Absatz 2 PartGG 
(Haftungskonzentration) für einen Verstoß 
aus einer Zeit, in der der Versicherungsneh-
mer noch nicht Partner war. 

 
5.4.2 Austrittsversicherung: Es besteht Versiche-

rungsschutz für alle Verstöße, die in der ver-
sicherten Zeit begangen wurden. Das gilt 
auch, wenn der Versicherungsnehmer erst 
nach seinem Ausscheiden aus der Sozietät/ 
Partnerschaft in Anspruch genommen wird. 

 

 



 
 
 
 

Versicherungsschutz besteht auch, wenn der 
Versicherungsnehmer nach dem Ausschei-
den aus der Sozietät/Partnerschaft für Be-
rufsversehen nach §§ 128, 160 HGB in An-
spruch genommen wird. 

 
5.4.3 Ziffern 5.4.1 und 5.4.2 gelten auch, wenn die 

Inanspruchnahme als Gesellschaft aufgrund 
von Rechtscheinsgrundsätzen erfolgt (Au-
ßengesellschaft/Scheinsozietät/Scheinpart-
nerschaft). 

 
 
6. Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
6.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. Voraussetzung hierfür ist: Der Versi-
cherungsnehmer zahlt den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von 
Ziffer 17.1. 

 
6.2 Beginn des Versicherungsschutzes bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung 
 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gilt: 
Der Versicherungsschutz beginnt erst, nach-
dem die Zahlung beim Versicherer eingegan-
gen ist. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
6.3 Beginn des Versicherungsschutzes bei 

späterer Beitragsrechnung 
 

Wird der erste Beitrag vom Versicherer erst 
nach dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt in Rechnung gestellt, gilt: 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem 
dort angegebenen Zeitpunkt, sofern der Ver-
sicherungsnehmer ohne Verzug zahlt. 

 
 
7. Auf welchen Zeitraum kann sich der Versi-

cherungsschutz beziehen? 
 
7.1 Vorwärtsversicherung 
 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen 
aller Verstöße, die vom Beginn des Versiche-
rungsschutzes bis zum Ablauf des Vertrags 
vorkommen. 

 
7.2 Rückwärtsversicherung 
 

Wird eine Rückwärtsversicherung vereinbart, 
besteht Versicherungsschutz für die in dem 
vereinbarten Zeitraum vorgekommenen Ver-
stöße. 
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist: Weder der Versicherungsnehmer noch 
die versicherten Personen oder die ihnen 
durch gemeinschaftliche Berufsausübung 

verbundenen Personen kannten diese Ver-
stöße bis zum Abschluss der Rückwärtsver-
sicherung. 

 
 
8. Welchen Umfang hat der Versicherungs-

schutz? 
 
8.1 Der Versicherungsschutz umfasst die 
 

- Klärung der Haftungsfrage, 
 
- Abwehr unbegründeter Schadensersatz-

ansprüche, 
 
- Befriedigung begründeter Schadenser-

satzansprüche, 
 
- Freistellung des Versicherungsnehmers 

von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen. 

 
8.2 Ein Anspruch auf Rückforderung von Gebüh-

ren fällt nicht unter den Versicherungsschutz, 
gleich auf welcher Rechtsgrundlage er be-
ruht. 

 
 
9. Welchen Umfang hat die Entschädigungs-

leistung? 
 
9.1 Versicherungssummen 

 
9.1.1 Die Entschädigungsleistung ist - abgesehen 

von den Kosten (Ziffer 9.6) - bei jedem Versi-
cherungsfall auf die im Versicherungsschein 
genannten Versicherungssummen begrenzt. 

 
9.1.2 Die Versicherungssumme steht nur einmal 

zur Verfügung (Serienschaden) 
 

a) gegenüber mehreren entschädigungs-
pflichtigen Personen, auf welche sich 
der Versicherungsschutz erstreckt; 

 
b) bezüglich eines aus mehreren Verstö-

ßen fließenden einheitlichen Schadens; 
 
c) bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen 

bei Erledigung eines einheitlichen Auf-
trags, mögen diese auf dem Verschul-
den des Versicherungsnehmers oder 
einer von ihm herangezogenen Hilfsper-
son beruhen. 

 
9.2 Jahreshöchstleistung 

 
9.2.1 Ist eine höhere als die gesetzliche Mindest-

pflichtversicherungssumme von 250.000 Euro 
je Versicherungsfall vereinbart, beträgt die 
Höchstleistung des Versicherers für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
(Jahreshöchstleistung) das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssumme, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. Die Jahres-
höchstleistung beträgt jedoch mindestens das 
Vierfache der Mindestpflichtversicherungs-
summe. 

 



 
 
 
 

 
9.2.2 Bei Rechtsanwaltsgesellschaften (§ 59c 

BRAO) können die Leistungen des Versiche-
rers für alle innerhalb eines Versicherungs-
jahres verursachten Schäden auf den Betrag 
der Mindestpflichtversicherungssumme ge-
mäß § 59j Absatz 2 Satz 1 BRAO, verviel-
facht mit der Zahl der Gesellschafter und der 
Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter 
sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchstleis-
tung für alle in einem Versicherungsjahr ver-
ursachten Schäden beträgt jedoch mindes-
tens das Vierfache der Mindestpflichtver-
sicherungssumme gemäß § 59j Absatz 2 
Satz 3 BRAO. 

 
9.3 Selbstbeteiligung 

 
9.3.1 Von der Summe, die vom Versicherungsneh-

mer aufgrund richterlichen Urteils, eines vom 
Versicherer genehmigten Anerkenntnisses 
oder Vergleiches zu bezahlen ist (Haftpflicht-
summe), hat der Versicherungsnehmer 10 %, 
mindestens 100 Euro, maximal 1.000 Euro 
selbst zu tragen. 

 
9.3.2 Werden Haftpflichtansprüche gegen Erben 

des Versicherungsnehmers erhoben, ersetzt 
der Versicherer die gesamte Haftpflichtsum-
me bis zur Versicherungssumme. Dasselbe 
gilt für Haftpflichtansprüche, die gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht wer-
den, nachdem er die versicherte Tätigkeit al-
ters- oder krankheitshalber oder aus anderen, 
nicht unehrenhaften Gründen beendet hat. 
 

9.4 Keine Gebührenanrechnung 
 
Eine Anrechnung vereinnahmter Gebühren 
oder Honorare des Versicherungsnehmers 
erfolgt nicht. 
 

9.5 Sicherheitsleistung 
 
Der Versicherer beteiligt sich an einer Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung in demselben 
Umfang wie an der Entschädigungsleistung. 
Voraussetzung ist, dass diese geleistet wer-
den müssen, um die Beitreibung der Haft-
pflichtsumme abzuwenden, zum Beispiel bei 
einer Zwangsvollstreckung. 
 

9.6 Prozesskosten 
 
Kommt es wegen eines gedeckten Haft-
pflichtanspruchs zu einem Rechtsstreit über 
Schadensersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, führt der Versicherer den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers. Der Versicherer trägt die Kosten 
dafür. Betreibt der Versicherungsnehmer mit 
Zustimmung des Versicherers eine negative 
Feststellungsklage oder eine Nebeninterven-
tion, übernimmt der Versicherer auch diese 
Kosten. Gleiches gilt für die Kosten eines 
Mediationsverfahrens. 
 
 

 
Der Versicherer rechnet diese Kosten des 
Rechtsstreits nicht auf die Versicherungs-
summe an. 
 
Bei der Inanspruchnahme vor außereuropäi-
schen Gerichten werden die Kosten auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 
 
Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer 
etwas anderes vereinbart ist, werden die 
Rechtsanwaltskosten entsprechend den Ge-
bührensätzen des RVG übernommen. Es gilt 
dabei aber Folgendes: 
 

9.6.1 Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versi-
cherungssumme, trägt der Versicherer die 
Gebühren und Pauschsätze nur nach der der 
Versicherungssumme entsprechenden Wert-
klasse. Die nicht durch Pauschsätze abzu-
geltenden Auslagen werden verhältnismäßig 
auf Versicherer und Versicherungsnehmer 
verteilt. 

 
9.6.2 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den 

Betrag des Mindestselbstbehalts, treffen den 
Versicherer keine Kosten. 

 
9.6.3 Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt trägt der 

Versicherungsnehmer vorweg die Kosten 
nach dem Streitwert des erhöhten Mindest-
selbstbehalts allein. Die Mehrkosten bezüg-
lich des übersteigenden Betrags trägt der 
Versicherer. Bezüglich der nicht durch 
Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet 
die Bestimmung zu Ziffer 9.6.1 Satz 2 An-
wendung. 

 
9.6.4 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst 

vertritt oder durch einen Sozius oder Mitar-
beiter vertreten lässt, werden eigene Gebüh-
ren nicht erstattet. 

 
9.6.5 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen 

Gerichten ersetzt der Versicherer begrenzt 
auf seine Leistungspflicht Kosten höchstens 
nach der der Versicherungssumme entspre-
chenden Wertklasse nach deutschem Kos-
ten- und Gebührenrecht. 
 

9.7 Erledigungserklärung 
 
Der Versicherer kann verlangen, dass der 
Versicherungsnehmer den Haftpflichtan-
spruch durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich erledigt. Weigert er sich, so 
ersetzt der Versicherer den dadurch entstan-
denen Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht. 

 
 
10. Was ist nicht versichert? 
 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht 
auf Haftpflichtansprüche 

 
 
 

 



 
 
 
 

10.1 aus Tätigkeiten über in anderen Staaten ein-
gerichtete oder unterhaltene Kanzleien oder 
Büros; 

 
10.2 wegen Schäden durch Veruntreuung durch 

Personal, Sozien, Vorstand, Aufsichtsrat, Bei-
rat, Geschäftsführer, Gesellschafter von Per-
sonengesellschaften oder Partner von Part-
nerschaften des Versicherungsnehmers; 

 
10.3 wegen wissentlichem Abweichen von Gesetz, 

Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des 
Auftraggebers oder wegen sonstiger wissent-
licher Pflichtverletzung. Der Versicherungs-
nehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund 
nicht in seiner Person und auch nicht in der 
Person eines Sozius/eines Vorstandsmitglie-
des/eines Aufsichtsratsmitgliedes/eines Bei-
ratsmitgliedes/eines Geschäftsführers/eines 
Gesellschafters von Personengesellschaften 
oder Partners einer Partnerschaft vorliegt – 
unbeschadet der Bestimmungen der Ziffer 
16.4 -, den Anspruch auf Versicherungs-
schutz. Ziffer 5.2.1 und Ziffer 5.3.1 bleiben 
unberührt. 

 
Es besteht jedoch Abwehrschutz bei Vorwür-
fen wegen wissentlicher Pflichtverletzung, 
welche strittig sind. Wird die wissentliche 
Pflichtverletzung rechtskräftig festgestellt, 
muss der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer die vorgeleisteten Prozesskosten er-
statten; 

 
10.4 aus der Tätigkeit als Leiter, Vorstands- oder 

Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmun-
gen, Vereine, Verbände und als Angestellter. 

 
 
11. Was gilt außerhalb der Pflichtversiche-

rung? 
 

Übersteigen die vereinbarte Versicherungs-
summe, die Jahreshöchstleistung oder der 
Umfang des vereinbarten Versicherungs-
schutzes die gesetzlichen Vorgaben, gilt Fol-
gendes: 
 

11.1 Ausschluss kaufmännischer Risiken 
 
Ergänzend zu Ziffer 10 bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden aus einer kaufmänni-
schen Kalkulations-, Spekulations- oder Or-
ganisationstätigkeit. 
 
Soweit der Versicherungsnehmer gemäß 
InsO als (vorläufiger) Insolvenzverwalter tätig 
ist, besteht Versicherungsschutz für Haft-
pflichtansprüche aus einer kaufmännischen 
Kalkulations- oder Organisationstätigkeit bis 
zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal in Höhe von 2.000.000 
Euro. 
 
 
 
 

Dies gilt auch für Tätigkeiten gemäß InsO als 
 
- (Vorläufiger) Sonderinsolvenzverwalter, 
 
- Mitglied eines (vorläufigen) Gläubiger-

ausschusses, 
 
- (vorläufiger) Sachwalter und Treuhän-

der, 
 
oder als gerichtlich bestellter Liquidator oder 
Abwickler. 

 
11.2 Kumulsperre 

 
Unterhält der Versicherungsnehmer aufgrund 
zusätzlicher Qualifikationen weitere Versiche-
rungsverträge (z.B. in der Eigenschaft als 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder verei-
digter Buchprüfer) und kann er für einen und 
denselben Verstoß Versicherungsschutz 
auch aus einem weiteren Versicherungsver-
trag in Anspruch nehmen, begrenzt die Versi-
cherungssumme des Vertrags mit der höchs-
ten Versicherungssumme, bei gleich hohen 
Versicherungssummen diese Versicherungs-
summe, die Leistung aller bezüglich dieses 
Verstoßes eintrittspflichtigen Versicherer; 
eine Kumulierung der Versicherungssummen 
findet also nicht statt. § 78 Absatz 2 Satz 1 
VVG gilt entsprechend. 

 
 
12. Welche Obliegenheiten bestehen im Versi-

cherungsfall? 
 
12.1 Meldefrist 
 

Der Versicherungsnehmer muss den Versi-
cherer über jeden Versicherungsfall innerhalb 
einer Woche nach Kenntnis informieren. 

 
12.2 Meldefrist bei gerichtlicher Anspruchser-

hebung 
 

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Pro-
zesskostenhilfe beantragt oder wird ihm ge-
richtlich der Streit verkündet, hat er den Ver-
sicherer innerhalb einer Woche nach Kennt-
nis darüber zu informieren. Das Gleiche gilt 
bei einem Arrest, einer einstweiligen Verfü-
gung oder einem selbstständigen Beweisver-
fahren. 

 
12.3 Wahrung der Fristen 
 

Die Frist ist gewahrt, wenn die Schadensmel-
dung innerhalb der Wochenfrist abgesandt 
wird. Für die Erben des Versicherungsneh-
mers gilt anstelle der Wochenfrist jeweils eine 
Frist von einem Monat. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
12.4 Mitteilungs- und Unterstützungspflichten 
 

Der Versicherungsnehmer muss 
 
- nach Möglichkeit den Schaden abwen-

den oder mindern; 
 
- die Weisungen des Versicherers beach-

ten, soweit dies für ihn zumutbar ist (ins-
besondere auch hinsichtlich der Aus-
wahl des Prozessbevollmächtigten); 

 
- den Versicherer bei der Abwehr des 

Schadens sowie bei der Schadenser-
mittlung und -regulierung unterstützen; 

 
- dem Versicherer ausführliche und wahr-

heitsgemäße Schadensberichte vorle-
gen; 

 
- den Versicherer über alle Umstände in-

formieren, die mit dem Schadensfall zu 
tun haben; 

 
- dem Versicherer alle angeforderten 

Schriftstücke zusenden; 
 
- den im Schadensfall erforderlichen 

Schriftwechsel auf eigene Kosten füh-
ren. 

 
12.5 Vollmachtserteilung und fristgemäße Ein-

legung von Rechtsbehelfen 
 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über den Haftpflichtan-
spruch, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer die Prozessführung überlassen. 
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen 
von Verwaltungsbehörden auf Schadenser-
satz muss er selbst fristgemäß Widerspruch 
erheben. Die erforderlichen Rechtsbehelfe 
muss er selbst eigenverantwortlich einlegen. 

 
13. Welche Vollmachten hat der Versicherer? 
 

Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben, die dem Versicherer zur 
Beilegung oder Abwehr des Schadensersatz-
anspruchs zweckmäßig erscheinen. 

 
 
14. Wann leistet der Versicherer? 
 
14.1 Freistellung des Versicherungsnehmers 
 

Wurde die Schadensersatzverpflichtung des 
Versicherungsnehmers durch ein rechtskräfti-
ges Urteil, Anerkenntnis oder einen Vergleich 
mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, muss dieser den Versicherungs-
nehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freistellen. 
 
 
 

 
Gibt der Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers ein Anerkenntnis ab, 
gilt: Der Versicherer ist nur daran gebunden, 
wenn der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
bestanden hätte. Gleiches gilt für Vergleiche. 
 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner 
endgültigen Feststellung ohne Zustimmung 
des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den ge-
schädigten Dritten ist zulässig. 

 
14.2 Zahlung der Entschädigungsleistung 
 
14.2.1 Hat der Versicherungsnehmer einem Dritten 

den Schaden mit bindender Wirkung für den 
Versicherer ersetzt, muss der Versicherer 
den Versicherungsnehmer innerhalb von zwei 
Wochen danach entschädigen. 

 
14.2.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen 

auch bei mitversicherten Auslandsrisiken in 
Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 
14.3 Zahlung der Abwehrkosten 
 

Der Versicherer muss die nach Ziffer 9.6 zu 
ersetzenden Kosten innerhalb von zwei Wo-
chen nach Mitteilung der Berechnung zahlen. 

 
 
15. Welche Folgen hat die Verletzung von 

Obliegenheiten? 
 
15.1 Leistungsfreiheit 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine 
der in Ziffer 5.2.1 genannten Personen eine 
Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, 
ist der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer gegenüber von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

 
15.2 Leistungskürzung 
 

Bei grober Fahrlässigkeit kann der Versiche-
rer die Leistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens kürzen. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt wurde. 
 

15.3 Fortbestehen der Leistungspflicht 
 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung des Versiche-
rers ursächlich war. Dies gilt nicht bei Arglist. 

 
 

 



 
 
 
 

16. Was gilt bei der Versicherung für fremde 
Rechnung? Was gilt beim Rückgriff gegen 
Mitarbeiter? 

 
16.1 Anwendbare Vertragsbestimmungen 
 

Erstreckt sich die Versicherung auf Haft-
pflichtansprüche gegen andere Personen als 
den Versicherungsnehmer selbst, gilt: Alle in 
dem Versicherungsvertrag bezüglich des Ver-
sicherungsnehmers getroffenen Bestimmun-
gen gelten sinngemäß auch für diese Per-
sonen. 

 
16.2 Ausübung der Rechte und Pflichten 
 
16.2.1 Nur der Versicherungsnehmer kann die 

Rechte aus dem Versicherungsvertrag aus-
üben. Er bleibt neben den versicherten Per-
sonen für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

 
16.2.2 Mitversicherte Personen können ihre Versi-

cherungsansprüche selbstständig geltend 
machen. Dasselbe gilt für Sozien, die im Ver-
sicherungsschein oder in einem Nachtrag 
zum Versicherungsschein namentlich ge-
nannt sind. 

 
16.3 Ansprüche gegen versicherte Personen 
 

Die eigenen Ansprüche des Versicherungs-
nehmers gegen versicherte Personen sind 
von der Versicherung ausgeschlossen. 

 
16.4 Rückgriff gegen Mitarbeiter 
 

Rückgriff gegen Mitarbeiter des Versiche-
rungsnehmers wird nur genommen, wenn 
diese ihre Pflichten wissentlich verletzt ha-
ben. 

 
 
17. Was ist bei der Beitragszahlung zu beach-

ten? 
 
17.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Bei-

trags und mögliche Folgen einer verspäte-
ten Zahlung 

 
Nach Erhalt des Versicherungsscheins muss 
der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich innerhalb 
von 14 Tagen zahlen. Der Versicherungsneh-
mer muss jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein genannten Beginn der Versiche-
rung zahlen. 
 
Zahlt der Versicherungsnehmer zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst dann. Der Versicherer kann 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Beides gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 
 
Hat der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag bei Eintritt des Versi-

cherungsfalls nicht bezahlt, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer verpflichtet. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. 
 
Die genannten Rechte stehen dem Versiche-
rer nur unter folgenden Bedingungen zu: Der 
Versicherer muss den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf die beschriebenen Rechts-
folgen aufmerksam gemacht haben. 

 
17.2 Zahlung des Folgebeitrags und mögliche 

Folgen einer verspäteten Zahlung 
 

Alle weiteren Beiträge sind - je nach Zah-
lungsweise - zu Beginn des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig. 
 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht recht-
zeitig, gerät er ohne Mahnung in Verzug. 
Dies gilt nicht, soweit er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer 
ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen zu bestimmen. 
Diese Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer darin die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert. Zusätzlich müssen die 
Rechtsfolgen, die mit dem Fristablauf verbun-
den sind, angegeben werden. 
 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der 
Frist von zwei Wochen noch in Zahlungsver-
zug, ist der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer gegenüber von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Außerdem kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen. 
 
Beide Rechtsfolgen gelten nur, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung darauf hingewie-
sen hat. 
 
Hat der Versicherer den Vertrag gekündigt 
und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der 
Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. 
 

17.3 Unterjährige Zahlungsweise und mögliche 
Folgen einer verspäteten Zahlung 
 
Sind Monats-, Viertel- oder Halbjahresbei-
träge vereinbart und kommt der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung eines Beitrages 
in Verzug, wird der noch ausstehende Beitrag 
sofort fällig. Der Versicherer kann dann für 
die Zukunft auch eine jährliche Beitragszah-
lung verlangen. 

 
 

 



 
 
 
 

17.4 Besonderheiten im Lastschriftverfahren 
 
Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn der Versi-
cherer den Beitrag zum Fälligkeitstag abbu-
chen kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Abbuchung nicht wider-
spricht. Kann der Versicherer den fälligen 
Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers nicht abbuchen, gilt: Die Zah-
lung ist noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung erfolgt. 

 
17.5 Beitragsregulierung 
 

Der Versicherer fragt regelmäßig, ob sich das 
versicherte Risiko geändert hat. Der Versi-
cherungsnehmer ist dann verpflichtet, den 
Versicherer wahrheitsgemäß zu informieren, 
ob und in welchem Umfang es sich geändert 
hat. Denn danach erfolgt die Beitragsbemes-
sung. Die Aufforderung zur Mitteilung durch 
den Versicherungsnehmer kann auch durch 
einen auf der Beitragsrechnung aufgedruck-
ten Hinweis erfolgen. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dem Versicherer Ände-
rungen innerhalb eines Monats nach Erhalt 
der Aufforderung mitzuteilen. 
 
Der Versicherer passt den Beitrag aufgrund 
einer Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
ab dem Zeitpunkt der Änderung an. Der Bei-
trag darf jedoch nicht geringer werden als der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag. 
 
Ist wegen bestimmter gefahrerhöhender Um-
stände ein höherer Beitrag vereinbart, und 
sind diese Umstände nach Antragstellung 
des Versicherungsnehmers oder nach Ver-
tragsschluss weggefallen oder bedeutungslos 
geworden, gilt: Der Versicherungsnehmer 
kann vom Versicherer verlangen, dass der 
Beitrag angemessen herabgesetzt wird. Der 
Versicherer senkt den Beitrag dann ab dem 
Tag, an dem ihn die Mitteilung erreicht. 

 
 
18. Wie kann der Versicherungsvertrag been-

det werden? 
 
18.1 Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist 
 

Die vereinbarte Vertragslaufzeit steht im Ver-
sicherungsschein. Beträgt diese mindestens 
ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jeweils 
um ein weiteres Jahr. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Vertragsparteien ihn nicht mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf der 
vereinbarten Vertragslaufzeit oder zum jewei-
ligen Ablauf jedes darauf folgenden Versiche-
rungsjahres kündigen. 

 
18.2 Kündigung im Versicherungsfall 
 

Ist der Versicherungsfall eingetreten, können 
beide Vertragsparteien den Vertrag kündigen, 
 

a) wenn der Versicherer aufgrund eines 
Versicherungsfalls eine Zahlung geleis-
tet hat, 

 
b) wenn der Haftpflichtanspruch rechtshän-

gig geworden ist oder 
 
c) wenn der vom Versicherungsnehmer 

geltend gemachte Versicherungsan-
spruch rechtskräftig abgewiesen wurde. 

 
Kündigt der Versicherer, wird die Kündigung 
einen Monat nach Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 
 
Die Kündigung des Versicherungsnehmers 
wird sofort nach Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
aber bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird - spä-
testens jedoch zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode. 
 
In diesen Fällen muss den Vertragspartnern 
die Kündigung innerhalb der jeweils vorge-
schriebenen Frist zugehen. 
 

18.3 Erlöschen der Versicherung 
 

Sobald die versicherten Risiken dauerhaft 
wegfallen, erlischt ab diesem Zeitpunkt die 
Versicherung für diese. 

 
 
19. Was ist bei den Ansprüchen aus dem Ver-

sicherungsvertrag zu beachten? 
 
19.1 Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag verjähren in drei Jahren. Die Berechnung 
der Verjährungsfrist richtet sich nach den 
Vorschriften des BGB. 
 
Wurde ein Anspruch beim Versicherer ange-
meldet, ist die Verjährung von der Anmeldung 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht. 
 

19.2 Gerichtsstand 
 
19.2.1 Klagen gegen den Versicherer 
 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer kann der Versicherungsneh-
mer an folgende Gerichtsstände richten: den 
Firmensitz oder den Sitz der für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung 
des Versicherers. 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, gilt: Die Klage kann auch bei dem für 
seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung zuständigen Gericht eingereicht wer-
den. 

 

 



 
 
 
 

19.2.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, ist das Gericht am Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers zu-
ständig. 
 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, gilt: Die Klage muss bei dem für sei-
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-
enthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
zuständigen Gericht eingereicht werden. 
 
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen 
Wohn- oder Geschäftssitz in einen Staat au-
ßerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder 
außerhalb der Länder Island, Norwegen, 
Liechtenstein oder Schweiz, ist das Gericht 
am Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung zuständig. 

 
19.3 Anwendbares Recht und Sprache 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Die 
Vertragssprache ist Deutsch. 

 
 
20. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten 

sind zu beachten? Was gilt bei Änderung 
der Anschrift? 

 
20.1 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Ver-

sicherungsnehmers 
 

Der Versicherungsnehmer muss dem Versi-
cherer bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung alle ihm bekannten Gefahrumstände, die 
für die Vertragsentscheidung des Versiche-
rers erheblich sind, richtig und vollständig an-
zeigen, wenn der Versicherer in Textform da-
nach gefragt hat. Gefahrerheblich sind Um-
stände, die Einfluss auf die Entscheidung des 
Versicherers haben, den Vertrag überhaupt 
oder zu den vereinbarten Bedingungen zu 
schließen. 
 
Stellt der Versicherer nach Vertragserklärung 
des Versicherungsnehmers, aber vor Ver-
tragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 
1, muss er dem Versicherer auch dazu ant-
worten. 
 
Schließt ein Vertreter des Versicherungsneh-
mers den Vertrag und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, gilt: Der Versiche-
rungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
arglistiges Verschweigen seines Vertreters 
zurechnen lassen. 

 
20.2 Rechtsfolgen bei Verletzung vorvertragli-

cher Anzeigepflichten 
 
20.2.1 Rücktrittsrecht des Versicherers 
 

Sind die Angaben des Versicherungsneh-
mers zu den gefahrerheblichen Umständen 
unrichtig oder unvollständig, kann der Versi-

cherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gehandelt zu haben. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht grob fahrlässig, besteht auch dann 
kein Rücktrittsrecht, wenn er nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände - wenn 
auch zu anderen Bedingungen - geschlossen 
hätte. 
 
Tritt der Versicherer vom Vertrag zurück, be-
steht kein Versicherungsschutz. 
 
Tritt der Versicherer erst nach Eintritt des 
Versicherungsfalls vom Vertrag zurück, be-
steht die Leistungspflicht bei folgenden Um-
ständen fort: Der Versicherungsnehmer muss 
nachweisen, dass der unvollständig oder 
falsch angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. 
 
Der Versicherer muss nicht leisten, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt hat. 
 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags 
zu, der der bis zum Zugang der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
20.2.2 Kündigungsrecht des Versicherers 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände - wenn auch zu anderen Be-
dingungen - geschlossen hätte. 

 
20.2.3 Vertragsänderung und Kündigungsrecht 

des Versicherungsnehmers 
 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich verletzt, kann der Ver-
sicherer den Vertrag ändern, wenn er diesen 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. 
Ändert der Versicherer den Vertrag, kann er 
verlangen, dass die anderen Bedingungen 
rückwirkend ab Vertragsschluss gelten. Hat 
der Versicherungsnehmer die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der 
Beitrag jedoch um mehr als 10 %, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung 

 



 
 
 
 

 

über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Gleiches gilt, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsschutz für den nicht angezeigten 
Umstand ausschließt. Der Versicherer muss 
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinweisen. 
 

20.2.4 Rechte und Pflichten des Versicherers 
 
Die Rechte nach den Ziffern 20.2.1 bis 20.2.3 
stehen dem Versicherer nur dann zu, wenn er 
sie innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
macht. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Bei der 
Ausübung seiner Rechte hat er die Umstände 
anzugeben, auf die sich seine Erklärung 
stützt. Der Versicherer darf nachträglich wei-
tere Umstände zur Begründung angeben, 
sofern für diese die Frist von einem Monat 
nicht verstrichen ist. Außerdem muss der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Verletzung der Anzeigepflicht hin-
gewiesen haben. 
 
Die Rechte nach den Ziffern 20.2.1 bis 20.2.3 
sind jeweils dann ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten gefahrer-
heblichen Umstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 
 
Die Rechte nach den Ziffern 20.2.1 bis 20.2.3 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
 

20.2.5 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. Im Fall der Anfechtung gilt: Der 
Versicherungsnehmer muss den Teil des Bei-
trags zahlen, der dem Zeitraum der bis zum 
Zugang der Anfechtungserklärung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 

 

20.3 Änderung der Anschrift 
 

Der Versicherungsnehmer muss den Versi-
cherer über die Änderung seiner Anschrift 
informieren. Unterlässt er eine Mitteilung gilt: 
Für eine dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugebende Willenserklärung genügt 
die Absendung eines Einschreibens an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift 
des Versicherungsnehmers. Das Einschrei-
ben gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefs als zugegangen. Dies gilt auch, wenn 
der Versicherungsnehmer seinen Namen än-
dert. 

 
 
21. Was ist bei Mitarbeitern zu beachten? 
 
21.1 Die Anstellung eines zuschlagspflichtigen 

Mitarbeiters, der nicht Sozius im Sinne der 
Ziffer 5.1 ist, gilt als Erweiterung des versi-
cherten Risikos nach Ziffer 17.5. 

 
21.2 Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines 

Mitarbeiters nicht angezeigt, verringert sich 
dem Versicherungsnehmer gegenüber die 
Leistung des Versicherers, wie wenn der Mit-
arbeiter Sozius im Sinne der Ziffer 5.1.1 
wäre. 

 
21.3 Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen 

die Mitarbeiter erhoben werden, sind mitversi-
chert (Ziffer 16.1). Voraussetzung ist, dass 
die zugrunde liegenden Verstöße vor Ablauf 
der Frist der Ziffer 17.5 Absatz 1 oder nach 
Bezahlung des Mitarbeiterzuschlags began-
gen wurden. 

 
 
22. Welche Meldepflichten hat der Versiche-

rer? 
 
Der Versicherer ist verpflichtet, der Rechts-
anwaltskammer den Beginn, die Beendigung 
oder Kündigung des Versicherungsvertrags 
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für 
jede Änderung des Versicherungsvertrags, 
die den vorgeschriebenen Versicherungs-
schutz beeinträchtigt. 
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I. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) 

 
 
Umfang des Versicherungsschutzes 
 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
3. Versichertes Risiko 
4. Vorsorge-Versicherung 
5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 
6. Begrenzung der Leistungen 
7. Ausschlüsse 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherungsteuer 
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13. Beitragsregulierung 
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
15. Beitragsangleichung 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 

16. Dauer und Ende des Vertrages 
17. Wegfall des versicherten Risikos 
18. Kündigung nach Beitragsangleichung 
19. Kündigung nach Versicherungsfall 
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 
22. Mehrfachversicherung 

 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
Weitere Bestimmungen 
 

27. Mitversicherte Personen 
28. Abtretungsverbot 
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
30. Verjährung 
31. Zuständiges Gericht 
32. Anzuwendendes Recht 
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Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versi-

cherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungs-
nehmer wegen eines während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Ver-
sicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich 
daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge 
hatte, aufgrund  

 
g e s e t z l i c h e r 

H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen wird. 

 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 

auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  han-
delt, 

 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
denersatz statt der Leistung. 

 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchführen zu können. 
 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit 
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges. 

 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver-

trauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung. 
 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-
gerung der Leistung. 

 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung treten-

der Ersatzleistungen. 
 
1.3 Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbe-

stimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran 
und Syrien erlassen werden, soweit dem nicht europä-
ische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenste-
hen. 

 
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sa-

chen 
 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere 
Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 

durch Sachschäden entstanden sind. 
 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hier-
auf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung. 

 
3. Versichertes Risiko 
 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 

Haftpflicht 
 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers. 

 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versi-

cherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem 
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichti-
gen Kraft-, Luft-, Raum- oder Wasserfahrzeugen, 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.  

 
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer 

nach Abschluss der Versicherung neu entstehen 
(Vorsorge-Versicherung) und die in Ziffer 4 näher 
geregelt sind. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 

Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

 
4. Vorsorge-Versicherung 
 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertra-

ges neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden 
Vertrages sofort versichert. 

 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach 

Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforde-
rung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzei-
tige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung. 

 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Ri-
siko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst 
nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzei-
gefrist noch nicht verstrichen war. 

 
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 

einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Bei-
trages innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 

Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 
(2) auf den Betrag von 500.000 EUR für Personen-
schäden und 150.000 EUR für Sachschäden und - 
soweit vereinbart - 50.000 EUR für Vermögensschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 



 
Anlage zum Versicherungsschein 
Haftpflichtversicherung 
 
 

 Seite 3 von 14 

4.3 Die Regelung der Vorsorge-Versicherung gilt nicht für 
Risiken 

 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen ei-

nes Kraft-, Luft-, Raum- oder Wasserfahrzeugs, 
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen. 

 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 

von Bahnen. 
 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen. 

 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-

halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind. 

 
5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versi-

cherers 
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 

Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schaden-
ersatzansprüche und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Schadenersatzver-
pflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 

 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des 
Dritten freizustellen.  

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-

wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadener-
satzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Namen des Versicherungsnehmers ab-
zugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine 
Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schaden-

ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, 
die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbar-
ten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-

cherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung ei-
ner zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versi-
cherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

 

6. Begrenzung der Leistungen 
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 

jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 

Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 
Einfache der vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 
- auf derselben Ursache, 

 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang 
 

oder 
 

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
 

beruhen. 
 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche-

rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem 
im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-

den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 

einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 

Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder den 
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet. 

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles. 

 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 

eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie-
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digung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht auf-
zukommen. 

 
7. Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 
von der Versicherung ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlich-
keit 

 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht 

 
oder 

 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags 

oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche  
 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Zif-
fer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten. 

 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern des-

selben Versicherungsvertrages. 
 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages.  

 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu 
den im Versicherungsvertrag mitversicherten Per-
sonen gehören. 

 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefel-
tern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mit-
einander verbunden sind). 

 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreu-

ern, wenn der Versicherungsnehmer eine ge-
schäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist. 

 
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-

sicherungsnehmer eine juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein ist. 

 
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 

Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-

sellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
ist. 

 
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-

mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
ist. 

 
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-

verwaltern. 
 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis 
(6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von 
Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 

Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese 
Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegens-
tand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 

Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn 

 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufli-

che Tätigkeit des Versicherungsnehmers an die-
sen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförde-
rung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei un-
beweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur in-
soweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren. 

 
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 

Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfüh-
rung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätig-
keiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Benutzung betroffen waren. 

 
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufli-

che Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstan-
den sind und sich diese Sachen oder - sofern es 
sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Tei-
le im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätig-
keit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwen-
dige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hatte. 

 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 
7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Ar-
beitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten des Versicherungsnehmers gegeben, so ent-
fällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar so-
wohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten 
Personen. 

 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versi-

cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer 
in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden 
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Scha-
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denursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sa-
che oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und 
zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder 
Leistung führt. 

 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-
cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben. 

 
7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 

Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialge-
setzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

 
7.10a Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer 

wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch 
genommen wird.  
 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche An-
sprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-
macht werden könnten.  

 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-
rung privater Haftpflichtrisiken. 

 
7.10b Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt-

einwirkung. Schäden durch Brand oder Explosion gel-
ten als durch Umwelteinwirkung eingetreten. 

 
Dieser Ausschluss gilt nicht 

 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtri-

siken 
 

oder 
 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Ab-
fälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen 
nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht). 

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für 
Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der 
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, De-
montage, Instandhaltung oder Wartung von 

 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädli-

che Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu la-
gern, abzulagern, zu befördern oder wegzulei-
ten (WHG-Anlagen), 

 
- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Um-

welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen), 
 

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienen-
den Bestimmungen einer Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht unterliegen, 

 

- Abwasseranlagen 
 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche 
Anlagen bestimmt sind. 

 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 

asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-
führen sind. 

 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel-

barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen 
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzu-

führen sind auf 
 

(1) gentechnische Arbeiten. 
 

(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO). 
 

(3) Erzeugnisse, die 
 

- Bestandteile aus GVO enthalten, 
 

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wur-
den. 

 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche ent-

stehen durch 
 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Ab-
wässer handelt. 

 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschun-

gen. 
 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus-

tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elekt-
ronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden 
aus 

 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten. 
 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 
Daten. 

 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-

austausch. 
 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-
nen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich-

keits- oder Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 

Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen.  

 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die 

aus der Übertragung einer Krankheit des Versiche-
rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sach-
schäden, die durch Krankheit der dem Versicherungs-
nehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräu-
ßerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gehandelt hat. 
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Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 
8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und 

Versicherungsteuer 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versi-
cherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rech-
nung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Ge-
setz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 
 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
erster oder einmaliger Beitrag 

 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 

nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins fällig. 

 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 

einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die 
bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versi-
cherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Betrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 

einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktre-
ten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 

Folgebeitrag 
 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 

bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig. 

 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 

der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 

 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Zif-
fern 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht 
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 

Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Absatz 3 
darauf hingewiesen hat. 

 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt. 

 
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch-

tigung 
 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht. 

 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berech-
tigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah-
rens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur 
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert wor-
den ist.  

 
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate 
im Verzug ist. 

 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 

 
13. Beitragsregulierung 
 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-

zuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsneh-
mer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft. 
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13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Bei-
tragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mittei-
lung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte 
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten wer-
den. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermä-
ßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 

Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung 
in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-

dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung 
für mehrere Jahre. 

 
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver-
sicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes be-
stimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

 
15. Beitragsangleichung 
 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-

gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen 
unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 

Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zuge-
lassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Pro-
zentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf 
teilbare ganze Zahl ab.  

 
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausga-
ben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versi-
cherungsleistungen. 

 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 

im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-
kannt gegeben. 

 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre 

um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen er-
höht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 
Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den 
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, 
um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlun-
gen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 

5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu 
berücksichtigen. 

 
 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
16. Dauer und Ende des Vertrages 
 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-

bene Zeit abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 

verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündi-
gung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 

der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Jahres zugegangen sein. 

 
17. Wegfall des versicherten Risikos 
 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft 
wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich die-
ser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den 
er hätte erheben können, wenn die Versicherung die-
ser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
18. Kündigung nach Beitragsangleichung 
 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem 
Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte. 

 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. 

 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 
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19. Kündigung nach Versicherungsfall 
 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 

wenn 
 

- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung ge-
leistet wurde 

 
oder 

 
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 

unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schrift-
form spätestens einen Monat nach der Schadener-
satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegan-
gen sein. 

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-

gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

 
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-

nehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haft-

pflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräu-
ßert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers 
in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. 

 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnli-
chen Verhältnisses von einem Dritten übernommen 
wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 
einer Frist von einem Monat, 

 
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 

sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode 

 
in Schriftform gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
 

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt. 

 
- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach 

dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungs-
recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeit-
punkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 

laufenden Versicherungsperiode und wird das Versi-
cherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisheri-
ge Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versi-
cherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versiche-

rer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder 
den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver 
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.  

 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht 
für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer 
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-
äußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen. 

 
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Ände-

rung oder Erlass von Rechtsvorschriften  
 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
22. Mehrfachversicherung 
 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko 

in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 

ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-

rungsnehmers 
 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versi-
cherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen 
im Sinne des Satzes 1 stellt. 
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Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu-
üben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen. 

 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 
 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Ver-
sicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutre-
ten.  

 
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat. 

 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-

schutz. 
 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.  

 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.  

 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-

ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil.  

 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers fristlos kündigen. 

 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 
23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an-
zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist 
nicht verstrichen ist. 

 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 
23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
hat. 

 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 
und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannte.  

 
23.4 Anfechtung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall 
der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Bei-
trags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfal-

les 
 

Besonders Gefahr drohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres 
als besonders Gefahr drohend. 

 
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfal-

les 
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 

Schadenersatzansprüche erhoben worden sind, dem 
Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das 
Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 

die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, 
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden. 
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25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsan-
waltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 
ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unver-
züglich anzuzeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-

anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Füh-
rung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. 
Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versiche-
rungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht so-
wie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
26.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 
Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi-
cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.  

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 

verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver-
sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung ei-
ner Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat. 

 
 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer  nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zu-
stehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 
 
Weitere Bestimmungen 
 
27. Mitversicherte Personen 
 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan-

sprüche gegen andere Personen als den Versiche-

rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Be-
stimmungen auf die Mitversicherten entsprechend an-
zuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge-Ver-
sicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko 
nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-

trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 
zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung 
der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
28. Abtretungsverbot 
 

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-

rung 
 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 

Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. 

 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 

Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 

seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei ei-
ner Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Be-
stimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwen-
dung. 

 
30. Verjährung 
 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-

ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 

dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Anspruchssteller in Textform zugeht. 

 
31. Zuständiges Gericht 
 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 

müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
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Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem 
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

31.4 Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in 
einen Staat außerhalb der Europäischen Gemein-
schaft, Islands, Norwegens oder Liechtensteins, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

 
32. Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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II. Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeug-Klausel und weitere nicht 
versicherte Risiken 

 
 
A. Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeug-Klausel 
 
Für alle Haftpflichtversicherungen mit Ausnahme der Privat-Haftpflichtversicherung gilt: 
 
Kraft- und Wasserfahrzeuge 
 
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen. 

 
2. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

 
3. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-

cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) 
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

 
4. Eine Tätigkeit der in den Ziffern 1 und 2 genannten 

Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sin-
ne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 
 
Hinweis zur Versicherung von Kraftfahrzeug-Risiken 
 
1. Für alle auf öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-

rende Kfz mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr 
als 6 km/h, selbst fahrende Arbeitsmaschinen sowie 
Hub- und Gabelstapler mit mehr als 20 km/h sowie 
Kfz-Anhänger, die den Vorschriften über das Zulas-
sungsverfahren unterliegen, ist eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung abzuschließen (Versiche-
rungspflicht). Das gilt auch, wenn diese Fahrzeuge 
ausschließlich oder gelegentlich auf Baustellen und 
solchen Betriebsgrundstücken verkehren, die Besu-
chern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind (so 
genannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen). 
Auch bei einer behördlich erteilten Befreiung von der 
Zulassungspflicht bleibt die Versicherungspflicht be-
stehen. 

 
2. Durch die Allgemeine Haftpflichtversicherung können 

versichert werden folgende nicht versicherungspflich-
tige: 

 
a) Kraftfahrzeuge (z. B. Zugmaschinen und Schlep-

per) mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 6 km/h. 

 

 
b) selbst fahrende Arbeitsmaschinen sowie Hub- und 

Gabelstapler mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 20 km/h. 

 
Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Kfz, die 
nach ihrer Bauart und ihren besonderen mit dem 
Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur 
Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von 
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet 
sind und die zu einer vom Bundesminister für Ver-
kehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

 
c) Anhänger. 

 
Luft-/Raumfahrzeuge 
 
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden. 

 
2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-

cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) 
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

 
3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren, 

 
b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, 

Überholung, Reparatur, Reinigung, Beförderung) 
an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

 
und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge. 

 
 
Hinweis zur Versicherung luftfahrttechnischer Risiken 
 

Werden Tätigkeiten im Sinne von Ziffer 3 a) und b) 
ausgeführt, ist zur Absicherung der daraus entstehen-
den Haftpflichtrisiken der Abschluss einer Luftfahrt-
Produkte-Haftpflichtversicherung/Luftfahrt-
Obhuts-Haftpflichtversicherung für Hersteller, 
Händler und luftfahrttechnische Betriebe erforderlich.  
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B. Weitere nicht versicherte Risiken  
 

Nicht versichert ist die Haftpflicht 
 
1. wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignis-

sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inne-
ren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder un-
mittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von ho-
her Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 

 
2. wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcha-

rakter, insbesondere punitive oder exemplary dama-
ges. 

 
3. nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im 

Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach 
Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichar-
tiger Bestimmungen anderer Länder. 

 
4. wegen Schäden an Kommissionsware und alle sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden. 
 
5. wegen Bergschäden im Sinne von § 114 BBergG, 

soweit es sich um die Beschädigung von Grundstü-
cken, deren Bestandteilen und Zubehör handelt. 

 
6. wegen Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne von 

§ 114 BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosio-
nen. 

 
7. wegen Schäden aus Abbruch- und Einreißarbeiten an 

Bauwerken in einem Umkreis, dessen Radius der Hö-
he des einzureißenden Bauwerks entspricht sowie 
wegen Sprengschäden an Immobilien in einem Um-
kreis von weniger als 150 Metern. 

 
8. wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass 

Abfälle unzureichend oder falsch deklariert oder nicht 
einer den gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen entsprechenden Ver-
wertung oder Beseitigung zugeführt werden. 

 
9. wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich 

des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher ab-
gegebene Arzneimittel, für die der Versicherungs-
nehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Un-
ternehmer im Sinne des § 4 Absatz 18 AMG nach § 
94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat. 

 
 
 
10. aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung 

von Personen sowie von Sachen außerhalb des Be-
triebsgrundstückes oder aus der selbstständigen und 
nichtselbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb. 

 
11. wegen Personenschäden durch Tabak oder Tabak-

produkte sowie durch Zusatzprodukte (z.B. Filter, Zi-
garettenpapier), die Eingang in Tabak oder Tabakpro-
dukte finden. 

 
Dies gilt nur für Hersteller (auch Quasi-Hersteller) von 
Tabak, Tabakprodukten oder Zusatzprodukten. 

 
12. aus Herstellung, Verarbeitung, Inverkehrbringen oder 

Vertrieb von Blut, Blutkonserven, Blutbestandteilen 
oder anderen Blutprodukten, soweit diese Produkte 
aus menschlichem Blut gewonnen werden. 

 
13. wegen Personenschäden, die in Zusammenhang 

stehen mit elektrischen, magnetischen oder elektro-
magnetischen Feldern oder Wellen. 

 
Dies gilt nur für Hersteller (auch Quasi-Hersteller) von 
Mobiltelefonen sowie für Netzbetreiber wegen Perso-
nenschäden aus dem Gebrauch oder der Verwendung 
von Mobiltelefonen. 

 
14. aus der Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung 

von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu Groß-
handelszwecken, ferner aus der Veranstaltung oder 
dem Abbrennen von Feuerwerken. 

 
15. aus dem Halten von Hunden, die aufgrund ihrer 

Rassenmerkmale als besonders gefährlich gelten 
(sog. Kampfhunde). Das sind: 

 
American Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier, Staf-
fordshire Bullterrier, Bullterrier, Mastino Napolitano, 
Mastino Espanol, Bordeaux Dogge, Dogo Argentino, 
Fila Brasileiro, Shar-Pei, Bandog, Tosa Inu, Bull-
mastiff, Mastiff, Kangal, Kaukasischer Owtscharka 
und Rottweiler sowie deren Kreuzungen untereinan-
der oder mit anderen Hunden und Kreuzungen mit 
derartigen Kreuzungen. 

 
16. wegen Schäden aus Besitz oder Betrieb von Bohrin-

seln oder Bohrplattformen (Offshore-Anlagen). 
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III. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadens-
versicherung 

 
Es gelten die Regelungen der Ziffern 8 bis 32 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) gemäß Abschnitt I mit folgenden Abweichungen: 
 
 
Ziffer 19.1 AHB erhält folgende Fassung: 
 
19. Kündigung nach Versicherungsfall 
 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 

wenn 
 

- vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungs-
kosten geleistet wurde oder 

 
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 

unter den Versicherungsschutz fallenden An-
spruch auf Erstattung der Kosten für Sanierungs-
maßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird. 

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schrift-
form spätestens einen Monat nach der Zahlung von 
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zu-
gegangen sein. 

 
Ziffer 20.1 AHB erhält folgende Fassung: 
 
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-

nehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltscha-

densversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. 

 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnli-
chen Verhältnisses von einem Dritten übernommen 
wird. 

 
Ziffer 25 AHB erhält folgende Fassung: 
 
25. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines 

Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 

Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben 
worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche 
nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzu-
zeigen. 

 
25.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den 

Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu in-
formieren über 

 
- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz ob-

liegende Information an die zuständige Behörde. 
 

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung 
oder Sanierung eines Umweltschadens gegen-
über dem Versicherungsnehmer. 

 
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der ei-

nem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Ver-

meidung, Begrenzung oder Sanierung eines Um-
weltschadens. 

 
- den Erlass eines Mahnbescheids. 

 
- eine gerichtliche Streitverkündung. 

 
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördli-

chen oder gerichtlichen Verfahrens. 
 
25.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 

die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat 
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mit-
geteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden. 

 
25.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit 

Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versiche-
rer abzustimmen. 

 
25.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-

akt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 
25.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen 

Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des 
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen 
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechts-
anwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
Ziffer 27 AHB erhält folgende Fassung: 
 
27. Mitversicherte Personen 
 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche 

gegen andere Personen als den Versicherungsneh-
mer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen 
auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die 
Bestimmungen der Ziffer I, 7 (Neue Risiken) der Risi-
kobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur 
Umweltschadensversicherung gelten nicht, wenn das 
neue Risiko nur in der Person eines Versicherten ent-
steht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-

trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 
zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich. 



 
 
Kundeninformation 
der ERGO Versicherung AG zur Berufs- und Büro-Haftpflicht- 
versicherung für Steuerberater, Rechtsanwälte und Anwaltsnotare 
 

Stand 1.10.2013 
 
 
I. Informationen zum Versicherer 
 
Versicherer ist die 
 
ERGO Versicherung AG 
Victoriaplatz 1 
40477 Düsseldorf 
 
 
Sitz: Düsseldorf. Handelsregister: Amtsgericht 
Düsseldorf HRB 36466. 
 
Die Namen der Personen, die für unsere Gesell-
schaft vertretungsberechtigt sind, finden Sie in der 
so genannten „Vorstandsleiste“ auf Ihrem Antrag 
und am Ende dieser Seite. 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist 
im In- und Ausland der unmittelbare Betrieb aller 
Arten der Schaden- und Unfallversicherung mit Aus-
nahme der Kreditversicherung. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
 
 
 
II. Informationen zum Vertrag 
 
1. Berufs-Haftpflichtversicherung (Vermögens- 
    schaden-Haftpflichtversicherung) 
 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen 
eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit began-
genen Verstoßes von einem anderen aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Ver-
mögensschaden verantwortlich gemacht wird. Dies 
gilt auch für Verstöße von Personen, für die er ein-
zutreten hat. 
 
a) Allgemeine Versicherungsbedingungen 
 
Welche Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
gelten, richtet sich nach dem versicherten Risiko. 
 
aa) Steuerberater 
 
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögens-
schäden von Steuerberatern (AVB-S) gemäß 
Druckstück S 2013 mit Stand 1.10.2013. 
 
 
 
 

bb) Rechtsanwalt 
 
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den von Rechtsanwälten (AVB-R) gemäß Druck-
stück R 2013 Stand 1.10.2013. 
 
cc) Anwaltsnotar 
 
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den von 

(1) Rechtsanwälten (AVB-R) gemäß Druckstück   
R 2013 Stand 1.10.2013 

und 

(2) Notaren (AVB-NO) gemäß Druckstück          
NO 2013 Stand 1.10.2013. 

 
b) Inhalt der Versicherungsbedingungen 
 
Nähere Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung des Versicherers finden Sie 
in den jeweils geltenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. 
 
Angaben zum Gesamtpreis der Versicherung (Bei-
trag) einschließlich der gesetzlichen Versicherung-
steuer und zur Zahlungsweise finden Sie im Antrag 
beziehungsweise in Ihrer Anlage zum Antrag. 
 
Weitere Einzelheiten zur Beitragszahlung finden Sie 
unter der Überschrift „Was ist bei der Beitragszah-
lung zu beachten?“ in den jeweils geltenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen. In den AVB-S  
und AVB-R steht dies in Ziffer 17. In den AVB-NO 
steht dies in Ziffer 16. 
 
Sollten sich - zum Beispiel risikobedingt - Abwei-
chungen hiervon ergeben, werden wir Sie darüber 
informieren, wenn wir Ihnen den Versicherungs-
schein schicken. Sie können dann dem Versiche-
rungsabschluss widersprechen. Über dieses Wider-
spruchsrecht belehren wir Sie dann gesondert. 
 
Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme 
Ihres Antrags durch den Versicherer zustande. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag 
beziehungsweise Ihrer Anlage zum Antrag angege-
benen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmali-
gen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne 
von Ziffer 17.1 der jeweils geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen AVB-S und AVB-R 
beziehungsweise Ziffer 16.1 der AVB-NO zahlen. 
 
An Ihren Antrag sind Sie einen Monat gebunden. 
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Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum 
Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Infor-
mationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 
40477 Düsseldorf. 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Ver-
sicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt 
es sich in Abhängigkeit der vereinbarten Zahlung 
(siehe Antrag beziehungsweise Anlage zum Antrag) 
um einen Betrag in Höhe von 1/360 des Jahresbei-
trags bei jährlicher Zahlung beziehungsweise 1/180 
des Halbjahresbeitrags bei halbjährlicher Zahlung 
oder 1/90 des Vierteljahresbeitrags bei vierteljähr-
licher Zahlung, multipliziert mit der Anzahl der Tage, 
an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wi-
derrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wi-
derruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zu-
rückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum 
Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 
 
Angaben zur Vertragslaufzeit können Sie Ziffer 18.1 
der jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen AVB-S und AVB-R beziehungsweise 
Ziffer 17.1 AVB-NO sowie Ihrem Antrag bezie-
hungsweise Ihrer Anlage zum Antrag entnehmen. 
 
Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedin-
gungen finden Sie in Ziffer 18.1 und 18.2 der jeweils 
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
AVB-S und AVB-R beziehungsweise Ziffer 17.1 und 
17.2 der AVB-NO. 
 
Maßgebend für die Vertragsanbahnung und den 
Vertrag ist deutsches Recht. Die Vertragssprache 
ist Deutsch. Dies ist geregelt in Ziffer 19.3 der je-

weils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen AVB-S und AVB-R beziehungsweise Ziffer 
18.3 AVB-NO. 
 
Welches Gericht für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag zuständig ist, finden Sie unter der 
Überschrift „Gerichtsstand“ der jeweils geltenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Dies steht  
in Ziffer 19.2 der AVB-S und AVB-R beziehungs-
weise in Ziffer 18.2 der AVB-NO. 
 
 
2. Büro- und Umwelt-Haftpflichtversicherung 
 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versi-
cherten Risikos für den Fall, dass Sie wegen eines 
während der Wirksamkeit des Vertrages eintreten-
den Schadenereignisses, das einen Personen-, 
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hat, aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von 
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen werden. Es gelten die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB - abgedruckt im Druckstück H 2012) in 
Verbindung mit den Risikobeschreibungen und Be-
sonderen Bedingungen zur Betriebs-Haftpflichtver-
sicherung für Bürobetriebe (BUR 2012) und - soweit 
vereinbart - die Privat-Haftpflichtversicherung (Ver-
sicherungsbedingungen für die privaten ERGO Haft-
pflichtversicherungen - Druckstück PV 2012). Nähe-
re Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfül-
lung der Leistung des Versicherers finden Sie in den 
Ziffern 1 bis 7 der AHB und den jeweiligen Risikobe-
schreibungen und Besonderen Bedingungen für die 
beantragte Versicherung (Druckstück PV: Allgemei-
ne Vertragsbestimmungen sowie Teil A, Ziffer 2). 
 
Angaben zum Gesamtpreis der Versicherung (Bei-
trag) einschließlich der gesetzlichen Versicherung-
steuer und zur Zahlungsweise finden Sie im Antrag 
beziehungsweise in Ihrer Anlage zum Antrag. Wei-
tere Einzelheiten zur Beitragszahlung können Sie 
den Ziffern 8 - 12 der AHB (Druckstück PV: Allge-
meine Vertragsbestimmungen Ziffer 4) entnehmen. 
Sollten sich - zum Beispiel risikobedingt - Abwei-
chungen hiervon ergeben, werden wir Sie hierüber 
mit der Übersendung des Versicherungsscheins ge-
sondert informieren. Sie können dann dem Versi-
cherungsabschluss widersprechen. Über dieses Wi-
derspruchsrecht belehren wir Sie dann gesondert. 
 
Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme 
Ihres Antrags durch den Versicherer zustande. Der 
Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag be-
ziehungsweise in Ihrer Anlage zum Antrag angege-
benen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmali-
gen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne 
von Ziffer 9 der AHB (Druckstück PV: Allgemeine 
Vertragsbestimmungen Ziffer 4) zahlen. An Ihren 
Antrag sind Sie einen Monat gebunden. 
 
Angaben zur Laufzeit können Sie der Ziffer 16 der 
AHB (Druckstück PV: Allgemeine Vertragsbestim-
mungen Ziffer 6) sowie Ihrem Antrag beziehungs-
weise Ihrer Anlage zum Antrag entnehmen. 
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Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedin-
gungen finden Sie in den Ziffern 16 - 22 der AHB  
(Druckstück PV: Allgemeine Vertragsbestimmungen 
Ziffer 6). 
 
Maßgebend für die Vertragsanbahnung und den 
Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land (Ziffer 32 der AHB/PV: Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen Ziffer 9). Welches Gericht für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag zuständig ist, ist in 
der Ziffer 31 der AHB (Druckstück PV: Allgemeine 
Vertragsbestimmungen Ziffer 9) geregelt. 
 
Die Vertragsbedingungen werden ebenso wie diese 
Kundeninformation in deutscher Sprache mitgeteilt. 
Die Kommunikation während der Vertragslaufzeit 
erfolgt ebenfalls in deutscher Sprache. 
 

III. Informationen zu außergerichtlichen Be 
     schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 
Fragen oder Beschwerden können Sie an die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn richten. 
 
 
IV. Vorstandsleiste 
 
ERGO Versicherung AG 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Dr. Torsten Oletzky 
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), 
Rolf Bauernfeind, Olaf Bläser, Jürgen Engel, 
Frank Sievers 
Sitz: Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht 
Düsseldorf, HRB 36466 
 



 
Übersichtsblatt für elektronisch übermittelte Anträge 

– Berufs- und Büro-Haftpflichtversicherung  
für Steuerberater, Rechtsanwälte und Anwaltsnotare – 

 
 

Wenn Sie einen Versicherungsantrag stellen, gibt es für einige Antragsfragen spezielle Rege-
lungen im Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Bei elektronisch übermittelten Anträgen müs-
sen Sie diese speziellen Fragen vor Antragstellung erhalten. Dazu nutzen wir dieses Über-
sichtsblatt. 
 
Die Beantwortung der Fragen erfolgt am Bildschirm und nicht in diesem Blatt. 
 
Ihre Angaben zu diesen Fragen erhalten Sie vollständig mit der Antragskopie. 
 
Wichtig: 
 
Bitte beantworten Sie die nachfolgend gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig. Tun 
Sie dies nicht, können wir 
 
1. den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen 

oder 
2. bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vom Vertrag zurücktreten. Sie haben dann von An-

fang an keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nicht, wenn uns durch die Verletzung der 
Anzeigepflicht kein Nachteil entstanden ist. 

 
Kann der Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen werden, dürfen wir – außer bei Vorsatz – weder kündigen noch zurücktre-
ten. 
 
Den Vertrag können wir in Form eines Risikoausschlusses oder einer Beitragserhöhung auch 
rückwirkend anpassen. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, wird die Anpassung 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode wirksam. 
 
Bitte beachten Sie, dass durch die rückwirkende Einfügung eines Risikoausschlusses auch Ihr 
Versicherungsschutz für einen eingetretenen oder künftigen Versicherungsfall entfallen kann. 
 
 
Berufs- und Büro-Haftpflichtversicherung für Steuerberater, Rechtsanwälte und 
Anwaltsnotare 
 
 Besteht eine Vorversicherung und wenn ja bei welchem Versicherer? 
 
 Wenn Sie eine Vorversicherung hatten: Haben Sie oder die Versicherungsgesellschaft diese 

Versicherung gekündigt? 
 
 Welche Vorschäden sind innerhalb der letzten 5 Jahre eingetreten? 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
Vorbemerkung 
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so 
lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren 
Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Ver-
arbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn 
das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die 
Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen 
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder ver-
tragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit 
es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.  
 
Einwilligungserklärung 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interes-
senabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrund-
lage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag 
eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsver-
trages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfall-
versicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der aber nach Beginn der 
Datenverarbeitung nur im Rahmen von Treu und Glauben zu-
lässig ist. 
 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder 
teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz beziehungsweise teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbei-
tung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie zum 
Beispiel beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung 
(Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schwei-
gepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für 
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwen-
dig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antrags-
daten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische 
Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungs-
summe, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, zum Beispiel 
eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes 
geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden und gegebenenfalls auch An-
gaben von Dritten, wie zum Beispiel den vom Arzt ermittelten 

Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung ihrer Reparatur-
werkstatt, zum Beispiel über einen Kfz-Schaden oder bei Ab-
lauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leis-
tungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risi-
ken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückver-
sicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungs-
technische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Bei-
trag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risi-
kozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mit-
wirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung gestellt. 
 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten 
übergeben.  
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte 
bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall 
dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und 
die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hier-
zu gehören zum Beispiel frühere Krankheiten und Versiche-
rungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versiche-
rungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-
sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen 
zu erteilen. 
 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversiche-
rungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungs-
abkommen) eines Austausches von personenbezogenen Da-
ten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffe-
nen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben 
zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bezie-
hungsweise an andere Versicherer zu richten oder auch ent-
sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Da-
zu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft und beim Verband der Privaten Krankenver-
sicherer zentrale Hinweissysteme. 
 
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung er-
folgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System ver-
folgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 
 
 
 
 



- 6 - 
 
 
 

Beispiel: 
 
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Schadensummen erreicht sind. 

 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung wei-
teren Missbrauchs. 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der 

Unternehmensgruppe 
 
Einzelne Versicherungsbranchen (zum Beispiel Lebens-, Kran-
ken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen, 
zum Beispiel Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen), werden 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu 
können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. 
 
Die Abwicklung Ihres Versicherungsvertrages ist in der ERGO-
Gruppe in den wesentlichen Verfahrensabschnitten im Ge-
schäftsablauf zentralisiert. Mit der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten ist die weisungsgebundene ERGO Versiche-
rungsgruppe AG beauftragt. Als IT-Dienstleister ist die 
ITERGO Informationstechnologie GmbH für die ERGO-Gruppe 
tätig. Es können bei Bedarf weitere weisungsgebundene 
Dienstleister mit der Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder 
sonstigen Aufgaben hinzugezogen werden. 
 
Zur Kostenersparnis werden einzelne Bereiche zentralisiert, 
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird zum Bei-
spiel Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlie-
ßen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträ-
ge, gegebenenfalls Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und 
Bankleitzahl, das heißt Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensamm-
lung geführt. 
 
Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (zum Beispiel Name, 
Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. 
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeord-
net und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Part-
ner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zwei-
felsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 
 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsda-
ten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar. 
 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwen-
det werden, spricht das Gesetz auch hier von »Datenübermitt-
lung«, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie zum 
Beispiel Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen 
unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
 
Der ERGO-Gruppe gehören neben der ERGO Versicherungs-
gruppe AG zurzeit folgende Unternehmen an: 
 
ERGO Versicherungsgesellschaften 
D.A.S. Deutsche Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherungs-AG 

DKV Deutsche Krankenversicherung AG 
ERGO Direkt Versicherungsgesellschaften 
ERGO Pensionsfonds AG 
Europäische Reiseversicherung AG 
Longial GmbH 
Neckermann Versicherungsgesellschaften 
Victoria Lebensversicherung AG 
Vorsorge Versicherungsgesellschaften 
 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden 
in weiteren Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Kredite, Bau-
sparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinsti-
tuten, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften außer-
halb der Gruppe zusammen: 
 
Zurzeit kooperieren wir mit: 
Bayerische HypoVereinsbank-Gruppe 
Fondsdepot Bank GmbH 
Valovis Commercial Bank AG 
Wüstenrot Bausparkasse AG 
 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver-
mittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung 
der so gewonnenen Kunden. So vermitteln zum Beispiel die 
genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-
betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen 
Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der 
vermittelnden Stelle gelten die Ausführungen unter Punkt 6. 
(Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine aktuelle Übersicht mit den 
einzelnen zur ERGO-Gruppe gehörenden Unternehmen und 
Kooperationspartnern zu.) 
 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens-
gruppe beziehungsweise unseres Kooperationspartners wer-
den Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit 
Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen be-
rät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch 
Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammen-
arbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bauspar-
kassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften und an-
dere. 
 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreu-
ung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten; zum Beispiel Versicherungs-
nummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Ri-
sikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
rungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen An-
gaben über andere finanzielle Dienstleistungen, zum Beispiel 
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversi-
cherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesund-
heitsdaten übermittelt werden. 
 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und 
Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Ände-
rungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermitt-
ler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen 
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten 
(zum Beispiel Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu be-
achten. 
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Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitge-
teilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (zum Bei-
spiel durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pen-
sionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie 
werden hierüber informiert. 
 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen 

über Ihre Rechte 
 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. 
 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wen-
den Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlan-
gen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung we-
gen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an 
Ihren Versicherer. 
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